
Gesetz Nr. 1555 zur Änderung des Gesetzes zur Ordnung 
des Schulwesens im Saarland  

Vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1510, Nr. 33) 
  

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

§ 1 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz: SchoG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. August 1996 (Amtsbl. S. 846; ber. 1997 S. 147), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
31. März 2004 (Amtsbl. S. 1037), wird wie folgt geändert:  

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die Schule unterrichtet und erzieht die Schüler bei gebührender Rücksichtnahme auf die 
Empfindungen anders denkender Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte. Der 
Erziehungsauftrag ist in der Art zu erfüllen, dass durch politische, religiöse, weltanschauliche oder 
ähnliche äußere Bekundungen weder die Neutralität des Landes gegenüber Schülern und Eltern noch der 
politische, religiöse oder weltanschauliche Schulfrieden gefährdet oder gestört werden.“  

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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